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ERLÄUTERUNGEN 

Die hier aufgeführten kommunalen Sustainable Development-Goals (SDG)- Indikatoren wurden primär auf Basis des Kriteriums des entwick-
lungspolitischen Bezugs ausgewählt. Jeder Indikator ist zunächst einem SDG-Ziel zugeordnet. Allerdings gibt es Fälle, bei denen mehrere 
SDGs betroffen sind. Außerdem ist der entwicklungspolitische Bezug teilweise indirekter Art und entsteht erst im Zusammenhang mit der 
Verwirklichung national wirkender SDG-(Unter)Ziele.  

Um sowohl den entwicklungspolitischen als auch den nationalen Bezug der SDGs erkennbar zu machen, wird deswegen in der zweiten Spal-
te eine erweiterte, nach entwicklungspolitischen (EP) und nationalen Bezügen (N) aufgeteilte Zuordnung zu den entsprechenden SDG-
(Unter)Zielen aufgeführt. Diese Zuordnung ist jedoch sehr komplex und sollte (zum jetzigen Zeitpunkt) nur als Hinweis verstanden werden. 
Eine Liste der 17 SDG-Ziele und der 169 Unterziele finden Sie im Anhang dieses Dokuments. 

 

ABKÜRZUNGEN 

N: Nationale SDG-Bezüge des Indikators 

EP: Entwicklungspolitische SDG-Bezüge des Indikators 
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INDIKATOR ZUORDNUNG SDG-(UNTER)ZIELE  

Ziel 1: Armut in jeder Form und überall beenden 

1. Anteil der Menschen, die unterhalb der nationalen (relativen) Armutsgrenze leben, nach Ge-
schlecht, Alter, Beschäftigungsstatus und Nationalität 

N: 1.2 

EP: 1 bis 17 

2. Anteil der Haushalte mit HH-Nettoeinkommen bis unter 25.000 Euro an der Gesamtzahl der 
Haushalte 

N: 1.2 

EP: 1 bis 17 

3. Ausgaben der Kommunalverwaltung für die lokalen Strategien zur Risikoreduzierung bei Ka-
tastrophen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben 

N: 1.5; 3.d; 11.b 

EP: 1 bis 17 

Ziel 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft för-
dern 

4. Anteil ökologischer Landwirtschaftsfläche an der landwirtschaftlichen Fläche insgesamt 
N: 2.4 

EP: 2.4 

5. Menge der von den Tafel-Läden ausgegebenen überschüssigen, qualitativ einwandfreien Le-
bensmittel an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte pro Einwohner 

N: 2.1 

EP: 2.1.1 

6. Anteil der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung 
N: 2.2 

EP: 2.2 

7. Lebensmittelverschwendung – Anteil der weggeworfenen Lebensmittel an gesamtem Le-
bensmittelverbrauch (Umfrage) 

N: 2, 12.3 

EP: 2.1; 2.2 

8. Urban Gardening – Anteil der für Urban Gardening genutzten Fläche an kommunaler Gesamt-
fläche 

N: 2.4.1 

EP: 2.4.1 

9. Food Sharing – Anteil der Einwohner, die Food-Sharing betreiben (Umfrage) 
N: 2.2 

EP: 2.1; 2.2 
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Ziel 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern 

10. Anteil der kommunalen Gesundheitsausgaben, die für Medikamente oder medizinische Gerä-
te für Personen in Ländern des Globalen Südens zur Verfügung gestellt werden 

N: 17.2; 17.3 

EP: 3 

11. Hepatitis B-Inzidenz pro 100.000 Einwohner/innen 
N: 3.3.4 

EP: 3.3.4 

12. Potential Years of Life Lost 
N: -- 

EP: -- 

13. Anzahl der Ärzte / Anzahl Einwohner/innen * 100.000 
N: 3 

EP: 3.b.1 

14. Drogenkonsum – Zahl der Drogenabhängigen pro 1.000 Einwohnern/ Zahl der Drogentoten 
pro 1.000 Einwohnern/ Zahl der Drogenkriminalitätsdelikten pro 1.000 Einwohnern 

N: 3 

EP: 2 

15. Anteil von Flüchtlingen mit Zugang zu Gesundheitsleistungen 
N: 3.8 

EP: 3.8 

Ziel 4: Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern 

16. Bildungsabschlüsse von Schulabgängern oder Schulübergangsquoten, oder Abgänger ohne 
Abschluss 

N: 4 

EP: 4.1.1 

17. Gesamtvolumen der monetären kommunalen Ausgaben für Stipendien, nach Bereich und Art 
des Studiums, differenziert in Stipendien und deutsche und für ausländische Stipendiaten, 
in % vom Gesamthaushaushalt 

N: 4.3 

EP: 4.3 

18. Anteil der Studierenden, Forschenden aus Entwicklungsländern an der Gesamtzahl der Stu-
dierenden, Forschenden insgesamt  

N:  

EP: 4.3 

19. Anteil der Stunden pro Schüler und Lehrer, die die Schulen mit explizitem Bezug zu globalen 
Umwelt- und Entwicklungsfragen (Orientierungsrahmen Globales Lernen) durchführen (Un-
terricht, Arbeitsgemeinschaften und Projekttage) an der Gesamtzahl der unterrichteten Stun-
den pro Jahr 

N: 4.7 

EP: 1-17 
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20. Anzahl von Schulen, die an Nachhaltigkeitsinitiativen teilnehmen / Schulen insgesamt * 100 
N: 4.7 

EP: 1-17 

21. Bekanntheitsgrad der Sustainable Development Goals in Prozent der Gesamtbevölkerung 
über 14 Jahre (Umfrage) 

N: .7; 12.8 

EP: 1-17 

Ziel 5: Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen 

22. Anteil von Frauen in Führungspositionen in kommunaler Verwaltung /kommunalen Unter-
nehmen  

N: 5.5 

EP: 5.1 

23. Unterschied zwischen den durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten von Frauen und 
Männern in Prozent der Verdienste der Männer in kommunaler Verwaltung /kommunalen Un-
ternehmen  

N: 5.5 

EP: 5.1 

24. Anteil der kommunalen Parlamentssitze, die von Frauen (mit/ohne Migrationshintergrund) 
wahrgenommen werden 

N: 5.5 

EP: 5.1 

25. Anteil der kommunalen Ausgaben für Entwicklungsprogramme zum Thema Geschlechterge-
rechtigkeit an den kommunalen Gesamtausgaben 

N: 17.2; 17.3 

EP: 5 

Ziel 6: Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten 

26. Kommunale Ausgaben für Entwicklungsprogramme zum Wasser- und Hygienemanagement 
in Prozent zu den kommunalen Gesamtausgaben 

N: 17.2; 17.3; 6.a 

EP: 6 

27. Wasser-Fußabdruck ; ggf. von einzelnen Produkten (Baumwoll-T-Shirt) und Lebensmitteln 
(Tasse Kaffee, Kilogramm Rindfleisch) 

N: - 

EP: 6.1  

28. Wasserverbrauch in Liter pro Einwohner/in und Tag 
N: 6.4 

EP: 6.4 

29. Anteil der Messstellen mit Überschreitung des Nitrat-Grenzwertes 
N: 6.3 

EP: 6.3 
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Ziel 7: Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern 

30. Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch 
N: 7.2 

EP: 7.a; 7.b 

31. Gesamtleistung der erneuerbaren Energien pro Einwohner/in 
N: 7.2 

EP: 7.a; 7.b 

32. Gesamtleistung der Fotovoltaik-Anlagen pro Einwohner/in 
N: 7.2 

EP: 7.a; 7.b 

33. Installierte Fläche solarthermischer Anlagen pro Einwohner/in 
N: 7.2 

EP: 7.a; 7.b 

34. Summe Investitionen Ausbau erneuerbarer Energien / Gesamtvolumen kommunaler Haushalt 
* 100 

N: 7.2 

EP: 7.a; 7.b 

35. Anteil kommunal erzeugter erneuerbarer Energien an Gesamtenergieverbrauch der Kommu-
ne 

N: 7.2 

EP: 7.a; 7.b 

36. Anteil der kommunalen Ausgaben für Entwicklungsprogramme zum Thema Erneuerbare 
Energien/Energieeffizenz an den kommunalen Gesamtausgaben 

N: 17.2; 17.3; 7.a 

EP: 7 

Ziel 8: Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit 
für alle fördern 

37. Ökologischer Fußabdruck, insgesamt, pro Einwohner/in; relativ zum BIP/Konsumausgaben  
N: 8.4.1 

EP: 1-17 

38. Bruttoinlandsprodukt je Einwohner/in  
N: 8.1.1 

EP: 8.1 

39. Bekanntheitsgrad ethischer Geldanlagen bei Einwohnern/Banken (Finanzberatung)/ Kommu-
nen (Pensionsverpflichtungen) (Umfrage) 

N: 8.4; 8.5 

EP: 8.4; 8.5; 8.7  
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Ziel 9: Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 

40. Anzahl der privaten Pkw pro 1.000 Einwohner/innen 
N: 9.1; 11.2 

EP: 9.1; 11.2 

41. Anteil der zugelassenen Pkw mit umweltfreundlicheren Antriebsarten (Hybrid, Erdgas, Elekt-
ro) 

N: 7.2, 9.1; 11.2, 13 

EP: 7.2, 9.1; 11.2, 13 

42. Kommunaler Modal Split (MIV-, Fußverkehrs-, Radverkehrs- und ÖPNV-Anteile am Verkehrs-
aufkommen (insgesamt) 

N: 9.1; 11.2 

EP: 9.1; 11.2 

43. Verhältnis des privaten Motorisierungsgrades in der Kommune zum privaten Motorisierungs-
grad in der einer Partnerkommune (Pkw und Zweiräder je 1.000 Einwohner/innen) in einem 
Land des Südens 

N: 9.1; 11.2 

EP: 9.1; 11.2 

44. Länge des Radwegenetzes und der Straßennetzes mit Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
30 km/h, Anteil am Wegenetz. 

N: 9.1; 11.2 

EP: 9.1; 11.2 

45. Breitbandversorgung (Anzahl Haushalte mit Breitbandversorgung (≥ 50 Mbit/s) / Anzahl 
Haushalte insgesamt * 100) 

N: 9.c 

EP: 9.c 

Ziel 10: Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern 

46. Gini Koeffizient der Einkommensverteilung 
N: 10.1 

EP: 1 bis 17 

47. Anteil der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger mit einem Einkommen unterhalb von 
60% des Medians der Äquivalenzeinkommens, nach Alter, Geschlecht 

N: 10.2; 10.3 

EP: 10.2; 10.3 

48. Anteil der Bürger/innen mit Migrationshintergrund an der Gesamtzahl der Bürgerinnen und 
Bürger 

N: 10.2; 10.3 

EP: 10.2; 10.3 

49. Bildungsabschlüsse ausländischen und deutschen Schulabgängern oder Schulübergangsquo-
ten von Ausländern/Deutschen, oder Abgänger ohne Abschluss, differenziert nach deutschen 
und ausländischen Abgängern. 

N: 10.2; 10.3 

EP: 10.2; 10.3 
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50. Anteil der Eltern mit Migrationshintergrund in Elternbeiräten von Kitas (oder Grundschulen) 
im Verhältnis zum Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund 

N: 10.2; 10.3 

EP: 10.2; 10.3 

Ziel 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen 

51. Feinstaubüberschreitungstage pro Jahr (nach den Richtwerten der WHO) 
N: 11.6 

EP: 11.6 

52. Ausgaben der Kommune für fair gehandelte und Bio-Produkte, entweder pro Einwohner/in 
oder Anteil vom Beschaffungsvolumen insgesamt 

N: 11.6; 12.1; 12.7 

EP: 11.6; 12.1; 12.7 

53. Anteil der Entscheidungen im Kommunalparlament mit Bezug zur Nachhaltigen Entwicklung 
N: 12.7 

EP: 12.7 

54. Papierverbrauch und Recycling-Papieranteil in der kommunalen Verwaltung, Hausdruckerei 
und Schulen 

N: 11.6; 12.1; 12.7 

EP: 11.6; 12.1; 12.7 

55. Anteil sozialer Wohnungsbau am Gesamtbestand der Wohnungen 
N: 11.1 

EP: 1 bis 17 

56. Anteil der Bevölkerung, die in Slums oder schlechten Wohnräumen leben 
N: 11.1 

EP: 1 bis 17 

Ziel 12: Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen 

57. Anzahl der kommunalen EMAS-Standorte sowie Anzahl der Beschäftigten in EMAS-Betrieben 
an der Gesamtzahl der Beschäftigten in der Kommune 

N: 12.6 

EP: 12.6 

58. Anzahl von Unternehmen mit Selbstverpflichtung zu „global compact“ an allen kommunalen 
Unternehmen 

N:  12.6 

EP: 12.6 

59. Anteil der Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen 
N:  12.6 

EP: 12.6 

60. Ausgaben der Einwohner/innen für fair gehandelte und Bio-Produkte pro Einwohner/in an den 
Konsumausgaben insgesamt; oder Anteil der Einwohner/innen, der regelmäßig faire/Bio-
Produkte kauft (Umfragen) 

N: 12.1; 12.2 

EP: 1; 2; 8; 10; 12  
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61. Anteil der Sportgeschäfte mit fair gehandeltem Ball-Angebot  
N: 12.1; 12.2 

EP: 1; 2; 8; 10; 12 

62. Nachhaltige Beschaffung in Vereinen (Umfrage zu Sportbällen, Lebensmitteln, Bekleidung, 
ggf. weitere Produkte) 

N: 12.1; 12.2 

EP: 1; 2; 8; 10; 12 

63. Reiseverhalten und Reiseabsichten der Bürgerinnen und Bürger sowie Bekanntheitsgrad von 
„sanftem Tourismus“ (Umfrage) 

N: 12,1; 12.2; 12.b 

EP: 1; 2; 8; 10; 12 

64. Häusliche Abfälle in kg pro Einwohner 
N: 12.5; 12.2; 11.6 

EP: 12.5 

65. Anteil von Bioabfällen und Wertstoffen aus Haushalten am Aufkommen häuslicher Abfälle in 
Prozent 

N: 12.5; 12.2; 11.6 

EP: 12.5 

Ziel 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen 

66. CO2-Emissionen pro Einwohner/in 
N: 13; 12 

EP: 1 bis 17 

67. CO2-Emissionen des Verkehrs an den CO2-Emissionen insgesamt 
N: 13; 12 

EP: 1 bis 17 

68. Anteil von CO2-Ausstoß von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen an allen CO2-
Emissionen 

N: 13; 12 

EP: 1 bis 17 

69.  Anteil der kommunalen Ausgaben im Bereich Klimaschutz an Gesamtausgaben 
N: 13; 12 

EP: 1 bis 17 

70. Anzahl der Flugreisen und Flugkilometer pro Einwohner/in, aufgeteilt in geschäftlich/ touris-
tisch (Umfrage) 

N: 13; 12 

EP: 1 bis 17 

71. Anteil der kommunalen Ausgaben für Entwicklungsprogramme zum Thema THG-Reduktion 
an den kommunalen Gesamtausgaben 

N: 17.2; 17.3; 13.a 

EP: 13 
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Ziel 14: Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen 

72. Anteil der Ausgaben für in der Kommune verkaufte Fische und Meeresfrüchte, die mit dem 
ASC- oder dem MSC-Siegel ausgezeichnet sind, an den Gesamtausgaben der verkauften Fi-
sche und Meeresfrüchte 

N: 14.2; 14.4 

EP: 14.2; 14.4 

73. Anteil in Prozent der Küsten- und Meeresfläche, die unter Schutz steht (nur für Kommunen an 
Meeresküsten) 

N: 14.2 

EP: 14.2 

74. Anzahl Fließgewässer mit biologischer Güteklasse I, II oder III / Anzahl Fließgewässer insge-
samt * 100 

N: 14.2 

EP: 14.2 

Ziel 15: Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, 
Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen 

75. Kommunale Ausgaben zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung von Biodiversität und Öko-
systemen an Kommunalausgaben insgesamt 

N: 17.2; 17.3; 15.a; 15.b; 15.c 

EP: 15 

76. Anteil der Waldfläche an der gesamten Fläche 
N: 15.2 

EP: 15.2 

77. Fläche Wald mit PEFC bzw. FSC Zertifizierung / Fläche Wald insgesamt *100 
N: 15.2 

EP: 15.2 

78. Anteil der degradierten Flächen (Altlasten, Altlastenverdachtsflächen) an der gesamten Flä-
che 

N: 15.1 

EP: 15.1 

79. Fläche Natura 2000, Landschafts- und Naturschutzgebiete, Naturparks und Nationalparke / 
Fläche insgesamt * 100 

N: 15.1; 15.5 

EP: 15.1; 15.5 

Ziel 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz 
ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen 

80. Anzahl der Fälle/Schadenssumme von Wirtschaftskriminalität pro 100.000 Einwohner/innen 
N: 16.4 

EP: 16.4 



 

 10 

81. Bevölkerungsanteil, der angibt, innerhalb der letzten zwölf Monate Opfer von Diskriminierun-
gen oder Belästigungen gewesen zu sein (mit nach internationalen Menschenrechtsbestim-
mungen verbotenem Diskriminierungsgrund) 

N: 16 

EP: 16 

82. Anzahl der politisch motivierten Handlungen und Übergriffe pro 1.000 Einwohner/innen 
N: 16 

EP: 16 

83. Anzahl der Stimmberechtigten mit Migrationshintergrund, die ihre Stimme zur Wahl des Ge-
meinderates, Kreistages abgegeben haben / Stimmberechtigte Anzahl insgesamt 

N: 16.7 

EP: 16.7 

84. Anzahl der bzw. kommunale Mittel für Beteiligungsverfahren an kommunalen Gesamtmitteln 
N: 16.7 

EP: 16.7 

Ziel 17: Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben 

85. Kommunale Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit in Prozent der kommunalen Ausga-
ben insgesamt (aggregierte Position aus einzelnen Zielen und ggf. weitere) 

N: 17.2; 17.3 

EP: 1 bis 17 

86. Bekanntheitsgrad der lokalen Nord-Süd-Arbeit in Prozent der Bevölkerung über 14 Jahre (Um-
frage) 

N: 12.8 

EP: 1 bis 17 

87. Umsatz des Weltladens/der Weltläden (oder Umsatzentwicklung ausgewählter Produkte) 

N: 12.1; 12.2 

EP: 1; 2; 8; 10; 12; 17.3; 17.16; 
17.17 

88. Anteil der Bevölkerung, die sich in Nord-Süd-Städtepartnerschaften engagieren 
N: 17.16; 17.17 

EP: 17.16; 17.17 

89. Anzahl der Aktiven in Eine-Welt-Gruppen (Vereine, Initiativen, Kirchengruppen etc.) je 1.000 
Einwohner/innen 

N: 17.16; 17.17 

EP: 17.16; 17.17 

90. Anzahl der ehrenamtlichen Arbeitsstunden mit Eine-Welt-Bezug pro Monat pro Einwohner/in 
N: 17.16; 17.17 

EP: 17.16; 17.17 
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Anhang: Übersicht der 17 SDGs und 169 Unterziele 
 
Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden  

1.1 Bis 2030 die extreme Armut - gegenwärtig definiert als der Anteil der Menschen, die mit 

weniger als 1,25 Dollar pro Tag auskommen müssen - für alle Menschen überall auf der Welt 

beseitigen  

1.2 Bis 2030 den Anteil der Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, die in Armut in all ihren 

Dimensionen nach der jeweiligen nationalen Definition leben, mindestens um die Hälfte 

senken  

1.3 Den nationalen Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsysteme und -maßnahmen 

für alle umsetzen, einschließlich eines Basisschutzes, und bis 2030 eine breite Versorgung 

der Armen und Schwachen erreichen  

1.4 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Männer und Frauen, insbesondere die Armen und 

Schwachen, die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang zu grundle-

genden Diensten, Grundeigentum und Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sons-

tigen Vermögensformen, Erbschaften, natürlichen Ressourcen, geeigneten neuen Techno-

logien und Finanzdienstleistungen einschließlich Mikrofinanzierung haben  

1.5 Bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der Armen und der Menschen in prekären Situationen 

erhöhen und ihre Exposition und Anfälligkeit gegenüber klimabedingten Extremereignissen 

und anderen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Schocks und Katastrophen verrin-

gern 

1.a Eine erhebliche Mobilisierung von Ressourcen aus einer Vielzahl von Quellen gewährleis-

ten, einschließlich durch verbesserte Entwicklungszusammenarbeit, um den Entwicklungs-

ländern und insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern ausreichende und bere-

chenbare Mittel für die Umsetzung von Programmen und Politiken zur Beendigung der Ar-

mut in all ihren Dimensionen bereitzustellen  

1.b Auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene solide politische Rahmen auf der 

Grundlage armutsorientierter und geschlechtersensibler Entwicklungsstrategien schaffen, 

um beschleunigte Investitionen in Maßnahmen zur Beseitigung der Armut zu unterstützen  

Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung errei-

chen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern  

2.1 Bis 2030 den Hunger beenden und sicherstellen, dass alle Menschen, insbesondere die 

Armen und Menschen in prekären Situationen, einschließlich Kleinkindern, ganzjährig Zu-

gang zu sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln haben  

2.2 Bis 2030 alle Formen der Mangelernährung beenden, einschließlich durch Erreichung 

der international vereinbarten Zielvorgaben in Bezug auf Wachstumshemmung und Aus-

zehrung bei Kindern unter 5 Jahren bis 2025, und den Ernährungsbedürfnissen von heran-
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wachsenden Mädchen, schwangeren und stillenden Frauen und älteren Menschen Rech-

nung tragen  

2.3 Bis 2030 die landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen von kleinen Nah-

rungsmittelproduzenten, insbesondere von Frauen, Angehörigen indigener Völker, land-

wirtschaftlichen Familienbetrieben, Weidetierhaltern und Fischern, verdoppeln, unter ande-

rem durch den sicheren und gleichberechtigten Zugang zu Grund und Boden, anderen Pro-

duktionsressourcen und Betriebsmitteln, Wissen, Finanzdienstleistungen, Märkten sowie 

Möglichkeiten für Wertschöpfung und außerlandwirtschaftliche Beschäftigung  

2.4 Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion sicherstellen 

und resiliente landwirtschaftliche Methoden anwenden, die die Produktivität und den Er-

trag steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die Anpassungsfähigkeit an Klima-

änderungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen und andere Kata-

strophen erhöhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern  

2.5 Bis 2020 die genetische Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haustieren 

und ihren wildlebenden Artverwandten bewahren, unter anderem durch gut verwaltete und 

diversifizierte Saatgut- und Pflanzenbanken auf nationaler, regionaler und internationaler 

Ebene, und den Zugang zu den Vorteilen aus der Nutzung der genetischen Ressourcen und 

des damit verbundenen traditionellen Wissens sowie die ausgewogene und gerechte Auftei-

lung dieser Vorteile fördern, wie auf internationaler Ebene vereinbart  

2.a Die Investitionen in die ländliche Infrastruktur, die Agrarforschung und landwirtschaftli-

che Beratungsdienste, die Technologieentwicklung sowie Genbanken für Pflanzen und 

Nutztiere erhöhen, unter anderem durch verstärkte internationale Zusammenarbeit, um die 

landwirtschaftliche Produktionskapazität in den Entwicklungsländern und insbesondere 

den am wenigsten entwickelten Ländern zu verbessern  

2.b Handelsbeschränkungen und -verzerrungen auf den globalen Agrarmärkten korrigieren 

und verhindern, unter anderem durch die parallele Abschaffung aller Formen von Agrarex-

portsubventionen und aller Exportmaßnahmen mit gleicher Wirkung im Einklang mit dem 

Mandat der Doha-Entwicklungsrunde  

2.c Maßnahmen zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens der Märkte für Nah-

rungsmittelrohstoffe und ihre Derivate ergreifen und den raschen Zugang zu Marktinforma-

tionen, unter anderem über Nahrungsmittelreserven, erleichtern, um zur Begrenzung der 

extremen Schwankungen der Nahrungsmittelpreise beizutragen  

Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohl-

ergehen fördern  

3.1 Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten sen-

ken  

3.2 Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren 

ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neu-
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geborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren min-

destens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken  

3.3 Bis 2030 die Aids, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tropen-

krankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere 

übertragbare Krankheiten bekämpfen  

3.4 Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prä-

vention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und das 

Wohlergehen fördern  

3.5 Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoff-

missbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken  

3.6 Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen welt-

weit halbieren  

3.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versor-

gung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung 

der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten  

3.8 Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanziel-

le Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den Zu-

gang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimit-

teln und Impfstoffen für alle erreichen  

3.9 Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien 

und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verrin-

gern  

3.a Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur 

Eindämmung des Tabakgebrauchs in allen Ländern nach Bedarf stärken  

3.b Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten für übertragbare und 

nichtübertragbare Krankheiten, von denen hauptsächlich Entwicklungsländer betroffen 

sind, unterstützen, den Zugang zu bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impf-

stoffen gewährleisten, im Einklang mit der Erklärung von Doha über das TRIPS-Überein-

kommen und die öffentliche Gesundheit, die das Recht der Entwicklungsländer bekräftigt, 

die Bestimmungen in dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des 

geistigen Eigentums über Flexibilitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit voll auszu-

schöpfen, und insbesondere den Zugang zu Medikamenten für alle zu gewährleisten  

3.c Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bin-

dung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am 

wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhö-

hen  
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3.d Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen 

Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisi-

ken stärken  

Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Mög-

lichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern  

4.1 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kostenlose 

und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren und 

effektiven Lernergebnissen führt  

4.2 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkind-

licher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grundschule 

vorbereitet sind  

4.3 Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu einer erschwingli-

chen und hochwertigen fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung einschließlich univer-

sitärer Bildung gewährleisten  

4.4 Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die 

entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikationen 

für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen  

4.5 Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichbe-

rechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Be-

hinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen 

Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten  

4.6 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männlichen 

und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen 

4.7 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikati-

onen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für 

nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlech-

tergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und 

die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwick-

lung  

4.a Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlech-

tergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle 

bieten  

4.b Bis 2020 weltweit die Zahl der verfügbaren Stipendien für Entwicklungsländer, insbe-

sondere für die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und 

die afrikanischen Länder, zum Besuch einer Hochschule, einschließlich zur Berufsbildung 

und zu Informations- und Kommunikationstechnik, Technik, Ingenieurs- und Wissen-
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schaftsprogrammen, in entwickelten Ländern und in anderen Entwicklungsländern wesent-

lich erhöhen  

4.c Bis 2030 das Angebot an qualifizierten Lehrkräften unter anderem durch internationale 

Zusammenarbeit im Bereich der Lehrerausbildung in den Entwicklungsländern und insbe-

sondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern 

wesentlich erhöhen  

Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbe-

stimmung befähigen  

5.1 Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt beenden  

5.2 Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im priva-

ten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der 

Ausbeutung beseitigen  

5.3 Alle schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat sowie 

die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen beseitigen  

5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistun-

gen und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen und die Förderung geteilter Verantwor-

tung innerhalb des Haushalts und der Familie entsprechend den nationalen Gegebenheiten 

anerkennen und wertschätzen  

5.5 Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Über-

nahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirt-

schaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen  

5.6 Den allgemeinen Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und reproduktiven 

Rechten gewährleisten, wie im Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen 

Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der Aktionsplattform von Beijing und den 

Ergebnisdokumenten ihrer Überprüfungskonferenzen vereinbart  

5.a Reformen durchführen, um Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen 

sowie Zugang zu Grundeigentum und zur Verfügungsgewalt über Grund und Boden und 

sonstige Vermögensformen, zu Finanzdienstleistungen, Erbschaften und natürlichen Res-

sourcen zu verschaffen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 

5.b Die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kom-

munikationstechnologien, verbessern, um die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern  

5.c Eine solide Politik und durchsetzbare Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleichstel-

lung der Geschlechter und der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen auf allen Ebe-

nen beschließen und verstärken  

Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversor-

gung für alle gewährleisten  
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6.1 Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem 

Trinkwasser für alle erreichen  

6.2 Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und Hy-

giene für alle erreichen und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, unter be-

sonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und von Menschen in prekä-

ren Situationen  

6.3 Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des 

Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbie-

rung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wieder-

aufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern  

6.4 Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern und eine 

nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um der Wasser-

knappheit zu begegnen und die Zahl der unter Wasserknappheit leidenden Menschen er-

heblich zu verringern  

6.5 Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen um-

setzen, gegebenenfalls auch mittels grenzüberschreitender Zusammenarbeit  

6.6 Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter Ber-

ge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen  

6.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung der Entwicklungs-

länder beim Kapazitätsaufbau für Aktivitäten und Programme im Bereich der Wasser- und 

Sanitärversorgung ausbauen, einschließlich der Wassersammlung und -speicherung, Ent-

salzung, effizienten Wassernutzung, Abwasserbehandlung, Wiederaufbereitungs- und Wie-

derverwendungstechnologien  

6.b Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der Wasserbewirtschaftung 

und der Sanitärversorgung unterstützen und verstärken  

Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle 

sichern  

7.1 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Energie-

dienstleistungen sichern  

7.2 Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen  

7.3 Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln  

7.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit verstärken, um den Zugang zur Forschung 

und Technologie im Bereich saubere Energie, namentlich erneuerbare Energie, Energieeffi-

zienz sowie fortschrittliche und saubere Technologien für fossile Brennstoffe, zu erleichtern, 

und Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien fördern  
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7.b Bis 2030 die Infrastruktur ausbauen und die Technologie modernisieren, um in den Ent-

wicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, den klei-

nen Inselentwicklungsländern und den Binnenentwicklungsländern im Einklang mit ihren 

jeweiligen Unterstützungsprogrammen moderne und nachhaltige Energiedienstleistungen 

für alle bereitzustellen  

Ziel 8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produk-

tive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern  

8.1 Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten und 

insbesondere ein jährliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7 Prozent 

in den am wenigsten entwickelten Ländern aufrechterhalten  

8.2 Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Moder-

nisierung und Innovation erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher Wert-

schöpfung verbundene und arbeitsintensive Sektoren  

8.3 Entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung 

menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstüt-

zen, und die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst, Klein- und Mittelunternehmen 

unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen  

8.4 Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für Schritt 

verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung anstre-

ben, im Einklang mit dem Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Pro-

duktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Führung übernehmen  

8.5 Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und 

Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie gleiches 

Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen  

8.6 Bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- o-

der Berufsausbildung durchlaufen, erheblich verringern  

8.7 Sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, mo-

derne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung der 

schlimmsten Formen der Kinderarbeit, einschließlich der Einziehung und des Einsatzes von 

Kindersoldaten, sicherstellen und bis 2025 jeder Form von Kinderarbeit ein Ende setzen  

8.8 Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, ein-

schließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und der 

Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, fördern  

8.9 Bis 2030 Politiken zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus erarbeiten und umset-

zen, der Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert  

8.10 Die Kapazitäten der nationalen Finanzinstitutionen stärken, um den Zugang zu Bank, 

Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für alle zu begünstigen und zu erweitern  
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8.a Die im Rahmen der Handelshilfe gewährte Unterstützung für die Entwicklungsländer 

und insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder erhöhen, unter anderem durch 

den Erweiterten integrierten Rahmenplan für handelsbezogene technische Hilfe für die am 

wenigsten entwickelten Länder  

8.b Bis 2020 eine globale Strategie für Jugendbeschäftigung erarbeiten und auf den Weg 

bringen und den Globalen Beschäftigungspakt der Internationalen Arbeitsorganisation um-

setzen  

Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhalti-

ge Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen  

9.1 Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufbau-

en, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaftli-

che Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den 

Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen  

9.2 Eine breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und bis 2030 den Anteil 

der Industrie an der Beschäftigung und am Bruttoinlandsprodukt entsprechend den natio-

nalen Gegebenheiten erheblich steigern und den Anteil in den am wenigsten entwickelten 

Ländern verdoppeln  

9.3 Insbesondere in den Entwicklungsländern den Zugang kleiner Industrie- und anderer 

Unternehmen zu Finanzdienstleistungen, einschließlich bezahlbaren Krediten, und ihre 

Einbindung in Wertschöpfungsketten und Märkte erhöhen  

9.4 Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrien nachrüsten, um sie nachhal-

tig zu machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung saube-

rer und umweltverträglicher Technologien und Industrieprozesse, wobei alle Länder Maß-

nahmen entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen  

9.5 Die wissenschaftliche Forschung verbessern und die technologischen Kapazitäten der 

Industriesektoren in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern ausbauen 

und zu diesem Zweck bis 2030 unter anderem Innovationen fördern und die Anzahl der im 

Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Personen je 1 Million Menschen sowie die öf-

fentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung beträchtlich erhöhen  

9.a Die Entwicklung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Infrastruktur in den Ent-

wicklungsländern durch eine verstärkte finanzielle, technologische und technische Unter-

stützung der afrikanischen Länder, der am wenigsten entwickelten Länder, der Binnenent-

wicklungsländer und der kleinen Inselentwicklungsländer erleichtern  

9.b Die einheimische Technologieentwicklung, Forschung und Innovation in den Entwick-

lungsländern unterstützen, einschließlich durch Sicherstellung eines förderlichen politi-

schen Umfelds, unter anderem für industrielle Diversifizierung und Wertschöpfung im Roh-

stoffbereich  
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9.c Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern 

sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen 

und erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen  

Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern  

10.1 Bis 2030 nach und nach ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommens-

wachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung erreichen und aufrechterhalten  

10.2 Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethni-

zität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung 

befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern  

10.3 Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, nament-

lich durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken und die För-

derung geeigneter gesetzgeberischer, politischer und sonstiger Maßnahmen in dieser Hin-

sicht  

10.4 Politische Maßnahmen beschließen, insbesondere fiskalische, lohnpolitische und den 

Sozialschutz betreffende Maßnahmen, und schrittweise größere Gleichheit erzielen  

10.5 Die Regulierung und Überwachung der globalen Finanzmärkte und -institutionen ver-

bessern und die Anwendung der einschlägigen Vorschriften verstärken  

10.6 Eine bessere Vertretung und verstärkte Mitsprache der Entwicklungsländer bei der 

Entscheidungsfindung in den globalen internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen 

sicherstellen, um die Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit, Rechenschaftslegung und Legitimati-

on dieser Institutionen zu erhöhen  

10.7 Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität von 

Menschen erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer planvollen und gut ge-

steuerten Migrationspolitik  

10.a Den Grundsatz der besonderen und differenzierten Behandlung der Entwicklungslän-

der, insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder, im Einklang mit den Überein-

künften der Welthandelsorganisation anwenden  

10.b Öffentliche Entwicklungshilfe und Finanzströme einschließlich ausländischer Direktin-

vestitionen in die Staaten fördern, in denen der Bedarf am größten ist, insbesondere in die 

am wenigsten entwickelten Länder, die afrikanischen Länder, die kleinen Inselentwick-

lungsländer und die Binnenentwicklungsländer, im Einklang mit ihren jeweiligen nationalen 

Plänen und Programmen  

10.c Bis 2030 die Transaktionskosten für Heimatüberweisungen von Migranten auf weniger 

als 3 Prozent senken und Überweisungskorridore mit Kosten von über 5 Prozent beseitigen  
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Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestal-

ten  

11.1 Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und 

zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren  

11.2 Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Ver-

kehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, ins-

besondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf 

den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit 

Behinderungen und älteren Menschen  

11.3 Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten 

für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in 

allen Ländern verstärken  

11.4 Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes ver-

stärken  

11.5 Bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, beding-

ten Todesfälle und der davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch 

verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoin-

landsprodukt wesentlich verringern, mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Armen und von 

Menschen in prekären Situationen  

11.6 Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter 

anderem mit besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und 

sonstigen Abfallbehandlung  

11.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflä-

chen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere 

Menschen und Menschen mit Behinderungen  

11.a Durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung positive wirt-

schaftliche, soziale und ökologische Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und 

ländlichen Gebieten unterstützen  

11.b Bis 2020 die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur 

Förderung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, 

der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen beschließen 

und umsetzen, wesentlich erhöhen und gemäß dem Sendai-Rahmen für Katastrophenvor-

sorge 20152030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen entwi-

ckeln und umsetzen  

11.c Die am wenigsten entwickelten Länder unter anderem durch finanzielle und technische 

Hilfe beim Bau nachhaltiger und widerstandsfähiger Gebäude unter Nutzung einheimischer 

Materialien unterstützen  
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Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen  

12.1 Den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 

umsetzen, wobei alle Länder, an der Spitze die entwickelten Länder, Maßnahmen ergreifen, 

unter Berücksichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungslän-

der  

12.2 Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Res-

sourcen erreichen  

12.3 Bis 2030 die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- und 

Verbraucherebene halbieren und die entlang der Produktions- und Lieferkette entstehen-

den Nahrungsmittelverluste einschließlich Nachernteverlusten verringern  

12.4 Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen wäh-

rend ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten internationa-

len Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden erheblich 

verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 

Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken  

12.5 Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung 

und Wiederverwendung deutlich verringern  

12.6 Die Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, dazu ermu-

tigen, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsin-

formationen aufzunehmen 

12.7 In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den 

nationalen Politiken und Prioritäten  

12.8 Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen und 

das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der 

Natur verfügen  

12.a Die Entwicklungsländer bei der Stärkung ihrer wissenschaftlichen und technologischen 

Kapazitäten im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren Konsum- und Produktions-

mustern unterstützen  

12.b Instrumente zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus, der 

Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert, auf die nachhaltige 

Entwicklung entwickeln und anwenden  

12.c Die ineffiziente Subventionierung fossiler Brennstoffe, die zu verschwenderischem 

Verbrauch verleitet, durch Beseitigung von Marktverzerrungen entsprechend den nationa-

len Gegebenheiten rationalisieren, unter anderem durch eine Umstrukturierung der Be-

steuerung und die allmähliche Abschaffung dieser schädlichen Subventionen, um ihren 

Umweltauswirkungen Rechnung zu tragen, wobei die besonderen Bedürfnisse und Gege-

benheiten der Entwicklungsländer in vollem Umfang berücksichtigt und die möglichen 
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nachteiligen Auswirkungen auf ihre Entwicklung in einer die Armen und die betroffenen 

Gemeinwesen schützenden Weise so gering wie möglich gehalten werden  

Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswir-

kungen ergreifen 

13.1 Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefah-

ren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken  

13.2 Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbe-

ziehen  

13.3 Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazi-

täten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzie-

rung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern  

13.a Die Verpflichtung erfüllen, die von den Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens 

der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die entwickelte Länder sind, übernommen 

wurde, bis 2020 gemeinsam jährlich 100 Milliarden Dollar aus allen Quellen aufzubringen, 

um den Bedürfnissen der Entwicklungsländer im Kontext sinnvoller Klimaschutzmaßnah-

men und einer transparenten Umsetzung zu entsprechen, und den Grünen Klimafonds voll-

ständig zu operationalisieren, indem er schnellstmöglich mit den erforderlichen Finanzmit-

teln ausgestattet wird  

13.b Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im Be-

reich des Klimawandels in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselent-

wicklungsländern fördern, unter anderem mit gezielter Ausrichtung auf Frauen, junge Men-

schen sowie lokale und marginalisierte Gemeinwesen  

Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhal-

ten und nachhaltig nutzen  

14.1 Bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande ausge-

hende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, verhüten und er-

heblich verringern  

14.2 Bis 2020 die Meeres- und Küstenökosysteme nachhaltig bewirtschaften und schützen, 

um unter anderem durch Stärkung ihrer Resilienz erhebliche nachteilige Auswirkungen zu 

vermeiden, und Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung ergreifen, damit die Meere wieder 

gesund und produktiv werden  

14.3 Die Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß reduzieren und ihre Auswirkungen 

bekämpfen, unter anderem durch eine verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit auf 

allen Ebenen  

14.4 Bis 2020 die Fangtätigkeit wirksam regeln und die Überfischung, die illegale, ungemel-

dete und unregulierte Fischerei und zerstörerische Fangpraktiken beenden und wissen-

schaftlich fundierte Bewirtschaftungspläne umsetzen, um die Fischbestände in kürzestmög-
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licher Zeit mindestens auf einen Stand zurückzuführen, der den höchstmöglichen Dauerer-

trag unter Berücksichtigung ihrer biologischen Merkmale sichert  

14.5 Bis 2020 mindestens 10 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete im Einklang mit dem 

nationalen Recht und dem Völkerrecht und auf der Grundlage der besten verfügbaren wis-

senschaftlichen Informationen erhalten  

14.6 Bis 2020 bestimmte Formen der Fischereisubventionen untersagen, die zu Überkapazi-

täten und Überfischung beitragen, Subventionen abschaffen, die zu illegaler, ungemeldeter 

und unregulierter Fischerei beitragen, und keine neuen derartigen Subventionen einführen, 

in Anerkennung dessen, dass eine geeignete und wirksame besondere und differenzierte 

Behandlung der Entwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder einen un-

trennbaren Bestandteil der im Rahmen der Welthandelsorganisation geführten Verhand-

lungen über Fischereisubventionen bilden sollte2  

2 Unter Berücksichtigung der laufenden Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorga-

nisation, der Entwicklungsagenda von Doha und des Mandats der Ministererklärung von 

Doha. 

14.7 Bis 2030 die sich aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen ergebenden 

wirtschaftlichen Vorteile für die kleinen Inselentwicklungsländer und die am wenigsten 

entwickelten Länder erhöhen, namentlich durch nachhaltiges Management der Fischerei, 

der Aquakultur und des Tourismus  

14.a Die wissenschaftlichen Kenntnisse vertiefen, die Forschungskapazitäten ausbauen und 

Meerestechnologien weitergeben, unter Berücksichtigung der Kriterien und Leitlinien der 

Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission für die Weitergabe von Meerestech-

nologie, um die Gesundheit der Ozeane zu verbessern und den Beitrag der biologischen 

Vielfalt der Meere zur Entwicklung der Entwicklungsländer, insbesondere der kleinen Insel-

entwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder, zu verstärken  

14.b Den Zugang der handwerklichen Kleinfischer zu den Meeresressourcen und Märkten 

gewährleisten  

14.c Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen verbessern 

und zu diesem Zweck das Völkerrecht umsetzen, wie es im Seerechtsübereinkommen der 

Vereinten Nationen niedergelegt ist, das den rechtlichen Rahmen für die Erhaltung und 

nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen vorgibt, worauf in Ziffer 158 des Do-

kuments „Die Zukunft, die wir wollen“ hingewiesen wird  

Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung för-

dern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradati-

on beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen  

15.1 Bis 2020 im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die 

Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwas-
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ser/Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, 

der Berge und der Trockengebiete, gewährleisten  

15.2 Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung be-

enden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung 

weltweit beträchtlich erhöhen  

15.3 Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen, die geschädigten Flächen und Böden ein-

schließlich der von Wüstenbildung, Dürre und Überschwemmungen betroffenen Flächen 

sanieren und eine Welt anstreben, in der die Landverödung neutralisiert wird  

15.4 Bis 2030 die Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt 

sicherstellen, um ihre Fähigkeit zur Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige 

Entwicklung zu stärken  

15.5 Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der na-

türlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu set-

zen und bis 2020 die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern  

15.6 Die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen 

Ressourcen ergebenden Vorteile und den angemessenen Zugang zu diesen Ressourcen för-

dern, wie auf internationaler Ebene vereinbart  

15.7 Dringend Maßnahmen ergreifen, um der Wilderei und dem Handel mit geschützten 

Pflanzen- und Tierarten ein Ende zu setzen und dem Problem des Angebots illegaler Pro-

dukte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und der Nachfrage danach zu begegnen  

15.8 Bis 2020 Maßnahmen einführen, um das Einbringen invasiver gebietsfremder Arten zu 

verhindern, ihre Auswirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme deutlich zu reduzieren 

und die prioritären Arten zu kontrollieren oder zu beseitigen  

15.9 Bis 2020 Ökosystem- und Biodiversitätswerte in die nationalen und lokalen Planungen, 

Entwicklungsprozesse, Armutsbekämpfungsstrategien und Gesamtrechnungssysteme ein-

beziehen  

15.a Finanzielle Mittel aus allen Quellen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der bio-

logischen Vielfalt und der Ökosysteme aufbringen und deutlich erhöhen  

15.b Erhebliche Mittel aus allen Quellen und auf allen Ebenen für die Finanzierung einer 

nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder aufbringen und den Entwicklungsländern geeig-

nete Anreize für den vermehrten Einsatz dieser Bewirtschaftungsform bieten, namentlich 

zum Zweck der Walderhaltung und Wiederaufforstung  

15.c Die weltweite Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wilderei und des 

Handels mit geschützten Arten verstärken, unter anderem durch die Stärkung der Fähigkeit 

lokaler Gemeinwesen, Möglichkeiten einer nachhaltigen Existenzsicherung zu nutzen  
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Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung för-

dern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechen-

schaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen 

16.1 Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verrin-

gern  

16.2 Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen 

von Gewalt gegen Kinder beenden  

16.3 Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und den 

gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz gewährleisten  

16.4 Bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern, die Wiedererlangung 

und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte verstärken und alle Formen der organisierten 

Kriminalität bekämpfen  

16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren  

16.6 Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebe-

nen aufbauen  

16.7 Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, inklu-

siv, partizipatorisch und repräsentativ ist  

16.8 Die Teilhabe der Entwicklungsländer an den globalen Lenkungsinstitutionen erweitern 

und verstärken  

16.9 Bis 2030 insbesondere durch die Registrierung der Geburten dafür sorgen, dass alle 

Menschen eine rechtliche Identität haben  

16.10 Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten 

schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Über-

einkünften  

16.a Die zuständigen nationalen Institutionen namentlich durch internationale Zusammen-

arbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen zur Verhütung von Gewalt und zur Bekämp-

fung von Terrorismus und Kriminalität unterstützen, insbesondere in den Entwicklungslän-

dern  

16.b Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nachhaltigen 

Entwicklung fördern und durchsetzen  

Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Ent-

wicklung mit neuem Leben erfüllen 

Finanzierung 

17.1 Die Mobilisierung einheimischer Ressourcen verstärken, einschließlich durch internati-

onale Unterstützung für die Entwicklungsländer, um die nationalen Kapazitäten zur Erhe-

bung von Steuern und anderen Abgaben zu verbessern  
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17.2 Sicherstellen, dass die entwickelten Länder ihre Zusagen im Bereich der öffentlichen 

Entwicklungshilfe voll einhalten, einschließlich der von vielen entwickelten Ländern einge-

gangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens 

für öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungsländer und 0,15 bis 0,20 Pro-

zent zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen; den Gebern öffentli-

cher Entwicklungshilfe wird nahegelegt, die Bereitstellung von mindestens 0,20 Prozent 

ihres Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder als 

Zielsetzung zu erwägen  

17.3 Zusätzliche finanzielle Mittel aus verschiedenen Quellen für die Entwicklungsländer 

mobilisieren  

17.4 Den Entwicklungsländern dabei behilflich sein, durch eine koordinierte Politik zur För-

derung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung beziehungsweise der Umschuldung die 

langfristige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen, und das Problem der Auslandsver-

schuldung hochverschuldeter armer Länder angehen, um die Überschuldung zu verringern  

17.5 Investitionsförderungssysteme für die am wenigsten entwickelten Länder beschließen 

und umsetzen  

Technologie 

17.6 Die regionale und internationale Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und Drei-

eckskooperation im Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation und den Zugang 

dazu verbessern und den Austausch von Wissen zu einvernehmlich festgelegten Bedingun-

gen verstärken, unter anderem durch eine bessere Abstimmung zwischen den vorhandenen 

Mechanismen, insbesondere auf Ebene der Vereinten Nationen, und durch einen globalen 

Mechanismus zur Technologieförderung  

17.7 Die Entwicklung, den Transfer, die Verbreitung und die Diffusion von umweltverträgli-

chen Technologien an die Entwicklungsländer zu gegenseitig vereinbarten günstigen Be-

dingungen, einschließlich Konzessions- und Vorzugsbedingungen, fördern  

17.8 Die Technologiebank und den Mechanismus zum Kapazitätsaufbau für Wissenschaft, 

Technologie und Innovation für die am wenigsten entwickelten Länder bis 2017 vollständig 

operationalisieren und die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien, verbessern  

Kapazitätsaufbau 

17.9 Die internationale Unterstützung für die Durchführung eines effektiven und gezielten 

Kapazitätsaufbaus in den Entwicklungsländern verstärken, um die nationalen Pläne zur 

Umsetzung aller Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, namentlich im Rahmen 

der Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation  
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Handel 

17.10 Ein universales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes multi-

laterales Handelssystem unter dem Dach der Welthandelsorganisation fördern, insbesonde-

re durch den Abschluss der Verhandlungen im Rahmen ihrer Entwicklungsagenda von Doha  

17.11 Die Exporte der Entwicklungsländer deutlich erhöhen, insbesondere mit Blick darauf, 

den Anteil der am wenigsten entwickelten Länder an den weltweiten Exporten bis 2020 zu 

verdoppeln  

17.12 Die rasche Umsetzung des zoll- und kontingentfreien Marktzugangs auf dauerhafter 

Grundlage für alle am wenigsten entwickelten Länder im Einklang mit den Beschlüssen der 

Welthandelsorganisation erreichen, unter anderem indem sichergestellt wird, dass die für 

Importe aus den am wenigsten entwickelten Ländern geltenden präferenziellen Ursprungs-

regeln transparent und einfach sind und zur Erleichterung des Marktzugangs beitragen  

Systemische Fragen 

17.13 Die globale makroökonomische Stabilität verbessern, namentlich durch Politikkoordi-

nierung und Politikkohärenz  

17.14 Die Politikkohärenz zugunsten nachhaltiger Entwicklung verbessern  

17.15 Den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Festlegung und 

Umsetzung von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung respek-

tieren  

17.16 Die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung ausbauen, ergänzt durch Multi-

Akteur-Partnerschaften zur Mobilisierung und zum Austausch von Wissen, Fachkenntnis-

sen, Technologie und finanziellen Ressourcen, um die Erreichung der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern zu unterstützen  

17.17 Die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlichprivater und zivilgesellschaftlicher Part-

nerschaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehender 

Partnerschaften unterstützen und fördern  

17.18 Bis 2020 die Unterstützung des Kapazitätsaufbaus für die Entwicklungsländer und 

namentlich die am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer 

erhöhen, mit dem Ziel, über erheblich mehr hochwertige, aktuelle und verlässliche Daten zu 

verfügen, die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Be-

hinderung, geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen 

aufgeschlüsselt sind  

17.19 Bis 2030 auf den bestehenden Initiativen aufbauen, um Fortschrittsmaße für nachhal-

tige Entwicklung zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen, und den Aufbau der 

statistischen Kapazitäten der Entwicklungsländer unterstützen 

 


